
Stadt Neustadt am Rübenberge Neustadt a. Rbge., 22.10.2014 

Der Bürgermeister  

 
Beschlussvorlage Nr. 2014/135     öffentlich 

                                        
 

Bezugsvorlagen:  

 
 

Finanzielle Auswirkungen  

 Haushaltsjahr: 

Produktkonto:  

einmalige Kosten: 

jährliche Folgekosten (Sachkosten, Personalkosten, Zinsen, Abschreibungen): 
 
 
 

 
 

Antrag des Sportrings Neustadt a. Rbge. e. V. vom 25.03.2014 auf 
Sportförderung durch die Stadt Neustadt a. Rbge. 

 
 

 

 

 
 

 Stimmen 

Gremium Sitzung am TOP einst. Ja Nein 
Enthal-

tung 

Kultur- und Sportaus-
schuss 

22.05.2014 
- 

     

Verwaltungsausschuss 
18.09.2014 

- 
     

 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, den Antrag rechtzeitig mit Beginn der Haushaltsberatung 
den Gremien vorzulegen. 
  
 



  Seite 2 von 2 
 

Begründung:  
 
Der zurzeit gültige Vertrag über die Sportförderung zwischen der Stadt Neustadt a. Rbge. und 
dem Sportring Neustadt a. Rbge. e. V. läuft zum 31.12.2014 aus. 
 
Entsprechend der Regelungen im Vertrag haben die Stadt Neustadt a. Rbge. und der Sport-
ring Neustadt a. Rbge. e. V. Gespräche über die Neuregelung der Sportförderung geführt. 
 
Der bestehende Vertrag soll um weitere fünf Jahre verlängert werden. Über die Konditionen 
sollte im Rahmen der Vorbereitungen zum Haushalt 2015 erneut rechtzeitig beraten werden. 
Die Höhe des jährlichen Zuschusses soll nach den Vorstellungen des Sportringes von 
115.000 EUR auf 200.000 EUR erhöht werden, dies insbesondere unter dem Gesichtspunkt 
der verstärkten Förderung des Sports für Kinder und Jugendliche und der Stärkung des eh-
renamtlichen Engagements in den Vereinen. 
 
Der Sportring nimmt unter Berücksichtigung der genannten Gesichtspunkte weiterhin die Auf-
teilung der Mittel vor. 
  
 
Anlage: 
 
Vertrag Sportförderung ab 2015 
  
 
Sachgebiet 400  - Schulen und Sport - 
Sachbearbeitung: Herr Pulkowski, Tel.-Nr.: 05032 84-272 
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